
4.Belblatt Beiblatt zur Par1noentskorrespondenz a 29. Juni 1950. 

D~e Br~ndkatastrophe in Gleink e 

Z~ei Anfragebeantwortungen des Sozialninisters. 

A n fra Be b e a n t w 0 r tun g. 

In »e~twort1.Ulß einer l~nfrage der Abg_Rosa J 0 c h n a. n n und 

Genossen, betreffend die Sicherheit von Arbeitern, teilt Bundesoinister für 

soziale Verwalt'lmg Mai s e 1 oit : 

Zu FUnkt 1 der Anfrage: 

(Ist del' ~rr Bundesr.linister für soziale Verwaltung in der Lage 
. bekanntzugebeD, ob den zuständigen GewerbeinspGktorat die Äl.\fnahne der 

Arbeit 1n den Wachsperlenbetrieb in Gleink angezeigt wurde und welche 
l.mssnalmen dns Arbeitsinspektorat getroffen hat?) 

Die Aufno.htle der Arbeit in den Raun, in den sich das BrandunelUck 

in Gleink bei steyr an 15.Juni 1950 ereignet hat, wurde weder der z~ständi­

Gen Gewerbebehörde (Mngistrat der Stadt Steyr) noch deo Arbcitsinspektorat 

angezeigt. Die F1rnn Prohaskn & Rudol! ha~seinerzeit unGeneboiguns einer 

Betriebsanlage für die Schnuckwarenerzeugung in Vordertrakt des Meierhofes 

in Gleink bei Steyr angesuchte Diese Betriebsanlage unfasste die Betriebs­

räucc in 1.Stock und einen Lngerrnun für feuergefährliche Stoffe io Parterre 

des Vardertrnktes. Für diese Betriebsnnlnge, in der sich der eegenstända.iche 

Unfall nicht ereignet hnt, wurde in Novenber 1949 die gewerbebehörd~iche 

Genehoigung erteilt, wobei über imtrag des Arbeitsinspektorates Betriebsbe­

dingungen zuo Schutze der Arbeiter und Angestellten des Betriebes vorge­

sclmieben wurden. Von diesen behördlich genehnigten Betriebsräunen räunlich 

durch einen g?ossen Hof völljg getrennt, hut die Unternehoung ~tte März 1950 

ibHintertrnkt des Meierhofes zusätzlich einen weiteren Rnun il:l Erdgeschoss 

herangezogen und die ErzeUGung von Schouckwaren darin anfanGS April 1950 auf­

genonnen. Un die Erteilung der Genchnigung für d:ie sen Ro.un hat die Firne. bei 

'er Gewerbebehörde nicht angesucht,. In diesen Raun ereignete sich der~ in Rede 

stehende Unfall. 

Der 1~gi5trat der Stadtgeneinde Steyr als Gewerbebehörde hat von J~ts 

wegen tlm 14.Juni 19·50 die KotlOissionierung dieses Ruunes für den 19.Juni 1950 

ausgeschrieben. Erst durch diese Ausschreibung des Lokalaugenscheines h~t das 

A2"beitsinspektorat in Linz von der beabsichtigten BetriebserweiterW1g der 

Firna. Prohllska & Rudolf' Kenntnis erhalten. Inzwischen 8050mh an l5.Juni 1950 
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das Unglück. Den Arbeitsinspektora.t Linz war daher erst bei deo fill' den 

19.Jwli 1950 anberaunten LokCl,laugenschein die MOGlichkeit gegeben, bei der 

Erlassung von Arbeiterschutzvorschriften oi tzuvl"irken, bei deren gewissenhaft er 

Einhc.ltung lt~1ne Gefahr für die Siderheit der Arbeiterinnen bestanden hätte~ 

Zu Punkt 2 der Anfrllge: 

(Ist der Herr Bundesninister für soziale Verwaltung bereit, die ihc 
unterstehenden Arbeitsinspektoratc anzuweisen, die seit den Jnhre 1945 neu 
errichteten Betriebe, insbesondere soweit sie von neu nach Österreich einge­
wanderten Pers onen geführt werden, zu überprüfen und die Zustimlung zur Auf­
nahno, btw. Fortsetzung der Arbeiten von der vorhergehenden Erfüllung der 
Uafa11sve~hütungsvorschriften abhängig zu nachen?) 

Das GenehrJigungsverfahren von Betriebsanlagen, die seit den Jahre 1945 

neu errichtet vmrden, wird von der Gewerbebehörde durchgeführt, die, soweit 

dabei Angelegenheiten des Dien$nehnerschutzesterührt werden, die zustän­

digen Arbeitsinspektorate beiziehen. Ich habe die Arbeitsinspektornto· 

angewiesen, der Üb~rprüfunG von Betrieben, die Gefahren für das Leben, d~ 

Gesundheit und die Sicherheit der Dienstnehoer Qit s~ch bringen, ein be­

sonderes AUBcnoerk zuzuwenden und hiebei ihre besondere Aufnerksnokeit auf die 

seit 1945 neU errichteten Betriebe zu richten. Ergibt sich n:nlässlich 

einer Uberprüfung, dnss unr.1ittelba.re Gefahr in Verzuge ist, sind die Arbeits­

iJispekto·re.n geoäss § 9 Abs .3 des l .. rbeitsinspck.tions~ setzes VOr.l 3.Ju1i 1947, 

BGB1.Nr.194, Gehnlten, die Fortsetzung der Arbet:tca von der vorherigen Erfüllung 

der SiclerheitsnnssnahrJcn abhängig zu nnchen o 

-,-.-.-. 
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